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Zur Strafzumessung bei jugendlichen Tätern
Dr. JÖRG ARNOLD, ,
Richter am Obersten Gericht

Die Strafzumessung nach den Grundsätzen der Individuali
sierung und Differenzierung ist ein wichtiges Element der Ge
rechtigkeit unserer sozialistischen Rechtsordnung.1 Auf der 
14. Plenartagung des Obersten Gerichts im April 1986 konnte 
festgestellt werden, daß der Durchsetzung der Prinzipien der 
Differenzierung gegenüber Rechtsverletzern in der juristi
schen Arbeit große Beachtung geschenkt wird.1 2 Diese Prinzi
pien bestimmen auch die Strafzumessung gegenüber Jugend
lichen. Sie werden in der Praxis deshalb wirksam durchge
setzt, weil von dem Grundsatz ausgegangen wird, daß alle 
Bürger vor dem Gesetz gleich sind.3 4

Auf dem XI. Parteitag der SED wurde betont, daß es sich 
immer als richtig erwiesen hat, „der Jugend Vertrauen zu 
übertragen, ihre politische Aktivität zu fordern und zu för
dern, den Jugendlichen etwas zuzutrauen “A Damit im Zu
sammenhang verdeutlichte der Parteitag aus der umfassenden 
Sicht auf die weitere Gestaltung der entwickelten sozialisti
schen Gesellschaft die qualitativ neuen, höheren Anforderun
gen an die Bildung und Erziehung der jungen Generation.5 6 
Entscheidende Bedeutung gewinnt dabei die Aufgabe, im Pro
zeß des Hineinwachsens der Jugendlichen in die gesellschaft
liche Verantwortung ihre aktiven Potenzen zu fördern und 
herauszufordern.

Davon lassen sich auch die Gerichte bei der Rechtspre
chung gegenüber straffällig gewordenen Jugendlichen leiten. 
Bei Auswahl und Festlegung von Maßnahmen der strafrecht
lichen Verantwortlichkeit wird immer besser der Grundsatz 
beachtet, die gesetzlichen Möglichkeiten und die gesellschaft
lichen Potenzen noch stärker zur Erziehung jugendlicher 
Straftäter zu nutzen.® Das zeigt sich u. a. darin, daß über ein 
Drittel der von Jugendlichen begangenen Straftaten zur Bera
tung und Entscheidung an ein gesellschaftliches Gericht über
geben wird. In etwa dem gleichen Umfang sprechen die staat
lichen Gerichte bei Jugendlichen Strafen ohne Freiheitsent
zug aus. Darunter nimmt die Verurteilung auf Bewährung 
einen zentralen Platz ein..

Anwendung und Ausgestaltung der Verurteilung 
auf Bewährung

Diese Maßnahme der strafrechtlichen Verantwortlichkeit ist 
darauf gerichtet, den Jugendlichen zur aktiven Bewährung 
und Wiedergutmachung, zur Auseinandersetzung mit seiner 
Straftat anzuhalten. Insofern besitzt sie im Verhältnis zur An
wendung bei erwachsenen Tätern keine spezifische Erzie
hungsfunktion. Ihre besondere Zielstellung besteht jedoch 
darin, die Persönlichkeitsentwicklung des Jugendlichen und 
sein Hineinwachsen in die gesellschaftliche Verantwortung 
wirksam zu unterstützen (vgl. §65 Abs. 3 StGB). Dem dient 
eine differenzierte Ausgestaltung dieser Maßnahme unter Be
achtung der Orientierungen der 14. Plenartagung des Obersten 
Gerichts.7 Ein wichtiger Ausgangspunkt dabei ist, daß die im 
Rahmen der Ausgestaltung der Verurteilung auf Bewährung 
auszusprechenden Verpflichtungen Strafcharakter besitzen.8 
Die Verpflichtungen sollen die spürbare und nachhaltige Folge 
auf die begangene Straftat darstellen. Sie sind keine allgemei
nen Erziehungsmaßnahmen und nicht obligatorisch anzuwen
den (außer der Verpflichtung zur Wiedergutmachung eines 
materiellen Schadens). Sie haben einen Bezug zur Tat aufzu
weisen. Das trifft neben den nach § 33 Abs. 3 und 4 StGB 
möglichen Verpflichtungen auch auf die jugendspezifischen 
Festlegungen nach § 72 StGB zu.

Für den Ausspruch der Verpflichtung zur Bewährung am 
Arbeitsplatz (§§ 33 Abs. 4 Ziff. 1, 34 StGB) liegen dann keine 
Voraussetzungen vor, wenn der jugendliche Angeklagte in 
einem gefestigten Kollektiv tätig ist und seine Arbeitspflich
ten erfüllt. Ist nach sorgfältiger Prüfung diese Verpflichtung 
jedoch erforderlich, haben die Gerichte die Regelung des § 72 
Abs. 2 StGB zu beachten und zu gewährleisten, daß der Ju

gendliche die Lehre oder Berufsausbildung fortsetzt oder die 
Arbeit mit einer weiteren Ausbildung oder Maßnahme der 
beruflichen Weiterbildung verbunden wird. Sie haben den je
weiligen Betrieb zu ersuchen, Schritte einzuleiten, die das er
möglichen.9

Die Verpflichtung zur Berichterstattung gegenüber dem 
Gericht (§ 33 Abs. 4 Ziff. 7 StGB) ist zur Bekräftigung der 
Autorität des Strafausspruchs und der weiteren Verpflichtun
gen insbesondere dann gerechtfertigt, wenn erhebliche Diszi
plinlosigkeiten des Jugendlichen vorliegen, die im Zusammen
hang mit der Straftat stehen.10 11 Stets sollte zunächst von vor
handenen erzieherischen Möglichkeiten in der sozialen Um
welt des Jugendlichen ausgegangen und — soweit überhaupt 
erforderlich — ihm die Berichterstattung gegenüber dem Kol
lektiv auf er legt werden. In noch stärkerem Maße ist dabei 
auf die Übernahme und Ausgestaltung von Bürgschaften Ein
fluß zu nehmen.11

Die Betonung des Strafcharakters der die Verurteilung auf 
Bewährung ausgestaltenden Maßnahmen bedeutet nicht, daß 
der Ausspruch einer Vielzahl von Verpflichtungen im Einzel
fall angestrebt wird. Spürbarkeit der Verurteilung auf Be
währung ist nicht damit gleichzusetzen. Die Gerichte haben 
statt dessen realisierbare Festlegungen zu treffen. Dabei ist 
entsprechend der Orientierung der 10. Plenartagung des Ober
sten Gerichts vom Dezember 1978 zu beachten, daß in den 
Fällen, in denen es sich anbietet, stärker von der Möglichkeit 
des Ausspruchs von Zusatzgeldstrafen Gebrauch gemacht wer
den sollte.12

Sorgfalt bei der Ausgestaltung der Verurteilung auf Be
währung ist nicht zuletzt auch deshalb notwendig, um von 
vornherein nicht gerechtfertigten Entscheidungen über den 
Widerruf der Bewährungszeit gemäß § 35 Abs. 4 StGB vorzu
beugen.
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